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Zivilschutz — Volk und Armee
Von alt Bundesrat von Steiger

Präsident des Schweizerischen Bundes für Zivilschutz

«Erhaltet mir Weib und Kind!» Dieser
Ruf Winkelrieds hat heute für den Schwei-

zer, der Land und Freiheit verteidigt, eine

viel tiefere und weitgehende Bedeutung.

Nicht nur, wenn er auf dem Schlachtfeld
fallen und nicht mehr zurückkehren würde,
soll für Weib und Kind gesorgt sein.

Heute wird so Krieg geführt, daß von der
ersten Stunde an Frau und Kind, die ganze
Zivilbevölkerung, geschützt werden müssen.

Wir haben für sie schon zu sorgen und
sie zu beschirmen, wenn der Soldat selber

noch lebt und kämpft, ja sie sogar vielleicht
noch überlebt, wenn es keinen Zivilschutz
gibt.

Heute beginnen die ersten Kriegshandlun-
gen schon damit, ohne weiteres Ortschaften

zu bombardieren, wenn damit industrielle
Anlagen, kriegstechnische Vorrichtungen,
Verkehrsknotenpunkte vernichtet werden
und Schrecken und Verwirrung in der Be-

völkerung geschaffen werden.

Die beinahe unversehrte holländische
Armee hat unter dem Eindruck der Bom-
bardierung und Vernichtung Rotterdams
kapituliert. Wie ganz anders hätten sich die

Dinge abgewickelt, wenn Rotterdam für
einen richtigen Zivilschutz gesorgt hätte.

Je gründlicher man die Ereignisse des

zweiten Weltkrieges studiert, desto deut-
licher tritt die Notwendigkeit eines genü-

genden Zivilschutzes in Erscheinung.
Je besser der Zivilschutz vorbereitet war

und durchgeführt wurde, desto mehr Men-
schenleben konnten gerettet werden. Je

schlechter er war, desto größer die Zahl der

Opfer.
Selbst gegen die Wasserstoffbomben gibt

es noch Schutz, auch wenn hier die Zahl
der Opfer größer ist. Aber selbst wenn auf
diese Waffe verzichtet würde, was möglich
ist, sind die Gefahren noch groß genug.

Kein Tag darf deshalb vergehen, ohne daß

wir für eine Verbesserung unseres Zivil-
Schutzes unser Möglichstes tun.

Nach maßgeblichen Schätzungen der Ab-
teilung für Luftschutz im EMD sind bei
einem Vollausbau aller zivilen Organisatio-
nen 800 000 Personen notwendig, wovon
ungefähr 422 000 Frauen.

Für die örtlichen Schutzorganisationen
(ohne Hauswehr) nimmt man an, daß

200 000 Hilfskräfte, worunter 70 000

Frauen, erforderlich sind.

Wir sind noch weit weg von diesem not-
wendigen Bestand. Wenn heute 45 000 aus-

gebildete Hilfskräfte gezählt werden kön-

nen, wozu noch 50 000 bis 55 000 Kriegs-
feuerwehrmannschaften kommen, ist das

alles.

Man sieht, wie viel noch an Aufklärung,
gutem Willen und Bereitschaft erforderlich
ist. Für die Bauten ist, trotz wesentlichen
Fortschritten, ebenfalls noch viel zu leisten.

Wenn wir wirklich wollen, daß unsere
Armee nicht nutzlos kämpft, sondern die

Überzeugung haben kann, daß auch hinter
der Front zum Schutz der Angehörigen
alles getan wird, was in unsern Kräften
liegt, dann muß die Anstrengung auf der

ganzen Linie vermehrt werden.
Schweizer Soldat! Wenn Du am 24. Mai

aufgerufen wirst, Deine Bürgerpflicht zu
erfüllen, um zum Verfassungsartikel über
den Zivilschutz Dein Wort zu sagen, dann

vergiß nicht, daß Dein «Ja» unbedingt
erforderlich ist.

Unsere schweizerische Demokratie will,
daß auch der Zivilschutz, diese notwendige
Existenzgrundlage, in der Verfassung ver-
ankert ist.

Über das Gesetz wird noch nicht abge-
stimmt. Das wird später erfolgen. Die
Fragen, die dort zu beantworten sind, wer-
den in aller Ruhe und Sorgfalt studiert.

Jetzt aber sollte das Schweizervolk ein

einmütiges Bekenntnis dafür ablegen, daß

es einen verfassungsmäßig garantierten, in
jeder Beziehung genügenden Zivilschutz
will.

Auch der Schweizersoldat wird hier sein

Bekenntnis zur Treue ablegen.

Der Zivi/scftuiz fteginnt m/t dem Se/ftsiscftuiz. Unseren Tieften in Heim und Familie gilt
unsere erste Sorge. Wir können ans scftüizen, wenn wir uns scftüizen woi/en und uns
scftiiizen iernen.
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